
24C – JÄHRLICHE KÜNDIGUNG 
 
Zu gegenständlichem Vertrag wird eine jährliche Kündigungsmöglichkeit eingeräumt. Die Kündigung kann 
von jedem Vertragspartner mittels eingeschriebenen Briefs jeweils spätestens drei Monate vor der 
Hauptfälligkeit erfolgen. 
 


